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1. Nutzung der Netzinfrastruktur: 
    

 
Für die Bereitstellung aller Netzbetriebsmittel (Leitungen, Schaltanlagen, Transformatoren) gelten nachstehende 
Preise für Bedarfsarten: 

    Grundpreis EUR/Jahr Arbeitspreis Cent/kWh 

    netto brutto¹) netto brutto¹) 

Kleinkunden 18,00 21,42 4,19 4,98 
unterbrechbare 
Verbrauchseinrichtungen 

- - 1,82 2,16 

      

2. Konzessionsabgabe:         

Für konzessionsabgabepflichtige Energiemengen erhöhen sich die arbeitsabhängigen Entgelte entsprechend der 

„Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas“ (KAV) vom 09.01.1992 um die Konzessionsabgabe 

an die Gemeinde. 

      

3. Umlage gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz:     

Die Mehrbelastungen aus dem "Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-  

Kopplung" vom 01.04.2002 werden zusätzlich in Rechnung gestellt:       

Letztverbrauchergruppe A (≤ 100.000 kWh/a je Abnahmestelle):   0,130 Cent/kWh 

Letztverbrauchergruppe B (> 100.000 kWh/a je Abnahmestelle):   0,050 Cent/kWh 

Letztverbrauchergruppe C (> 100.000 kWh/a je Abnahmestelle)*:    0,025 Cent/kWh 

* Bedingung: Produzierendes Gewerbe; Stromkosten im Jahr > 4% des Jahresumsatzes   

            

4. Verluste:           

Die mit dem Energietransport verbundenen elektrischen Verluste sind mit den Netznutzungsentgelten abgegolten. 
      

 
 

Die mit ¹) gekennzeichneten Preise beinhalten die gesetzlich gültige Umsatzsteuer von z.Zt. 19 v.H.. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


